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Editorial

Seit 2004 sind nicht verschreibungspflichtige, apo-
thekenpflichtige Arzneimittel aus der Erstattungs-
fähigkeit durch die Krankenkassen ausgeschlossen.
Damit werden die Kosten für den Großteil der an-
throposophischen, homöopathischen und vor allem
phytotherapeutischen Arzneimittel nicht mehr von
den Krankenkassen übernommen. Auch die initial
noch mögliche Erstattungsfähigkeit für Kinder unter
12 Jahren bzw. Jugendliche mit Entwicklungsstörun-
gen bis zum 18. Lebensjahr wurde durch die Neufas-
sung der Arzneimittelrichtlinie ab 1. April 2009 zu-
sätzlich eingeschränkt.

Diese Regelung war und ist nach wie vor eine
schwere Bürde für die Etablierung der Phytothera-
pie in der westlichen Medizin, da die Nicht-Erstat-
tungsfähigkeit immer den Anschein der Nicht-Wirk-
samkeit erweckt, obwohl sie doch durch die gute
Verträglichkeit begründet wird. Diese in allen hoch
industrialisierten Ländern praktizierte Arzneimittel-
therapie basiert in der Regel auf der wissenschaft-
lichen Erkenntnis von Gesetzmäßigkeiten: Dosis-
Wirkungs-Beziehungen, Arzneimittel-Rezeptor-
Wechselwirkungen und Nachweis der Beeinflussung
biochemischer Regulationsstörungen. Der Gold-
standard zur Überprüfung von Arzneimittelwirkun-
gen ist der kontrollierte klinische Versuch, wobei
Metaanalysen gut durchgeführter Studien und
randomisierte, kontrollierte Doppelblindstudien
besonders hochrangig zu bewerten sind.

Trotz der massiven Einschränkung der Erstattungs-
fähigkeit wächst die Anzahl der kontrollierten Stu-

Erstattungsfähigkeit von Phytotherapeutika –
es gibt keine Alternative zur beweisbaren Medizin

dien stetig, die Wirksamkeitsnachweise für Phyto-
therapeutika liefern. Bei richtiger Indikationsstel-
lung zeigen viele Untersuchungen, dass pflanzliche
Arzneimittel in ihrer Wirksamkeit den chemischen
Monosubstanzen nicht nachstehen. Durch die Prü-
fung in doppelblinden, placebokontrollierten Studi-
en werden mittlerweile Phytotherapeutika in natio-
nalen und internationalen Leitlinien wissenschaftli-
cher Fachgesellschaften bei definierten Krankheits-
bildern mit entsprechender Evidenz empfohlen,
z.B. Johanneskrautpräparate bei leichter bis mittel-
schwerer Depression oder STW-5 beim Reizdarm-
syndrom.

Vor diesem Hintergrund ist es nur folgerichtig, dass
die Techniker Krankenkasse als erste gesetzliche
Krankenversicherung mit Inkrafttreten des GKV-
Versorgungsstrukturgesetzes zum 1.1.2012 die Kos-
ten für Phytotherapeutika bis zu einem Betrag pro
Versicherten in Höhe von 100 Euro pro Kalenderjahr
erstattet, wenn eine ärztliche Verordnung vorliegt.
Diese Entscheidung, auch wenn sie möglicherweise
aus marketingtechnischen Erwägungen getroffen
wurde, ist ein wichtiger Schritt in die richtige Rich-
tung und kann die Akzeptanz der Phytotherapie
in der Medizin weiter stärken. Auch kann diese
neue Ausrichtung die wissenschaftlichen Aktivitä-
ten im Bereich der pflanzlichen Arzneimittel wei-
ter fördern, denn auch für die Phytotherapeutika
gilt: »Es gibt keine Alternative zur beweisbaren
Medizin«.

Ahmed Madisch
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